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I. Allgemeiner Teil

A. Grundlagen
1. Gesellschaftsrecht als Sonderprivatrecht und  

Unternehmensrecht iwS

Als „Gesellschaftsrecht“ bezeichnet man jenes Rechtsgebiet, das für 
(die durch Rechtsgeschäft zu einem bestimmten Zweck geschaffenen und 
organisierten) Rechtsgemeinschaften Regelungen beinhaltet. Zur Defi-
nition der Gesellschaft siehe sogleich Seiten 36 ff. Es enthält Regelungen 
von der Gründung einer Gesellschaft bis hin zu deren Beendigung, etwa 
durch Liquidation oder Umgründung. Das Gesellschaftsrecht hat primär 
die gemeinsamen Interessen der Gesellschafter, dh der Gemeinschaft, vor  
Augen.

Das Gesellschaftsrecht ist nicht in einem einzigen Gesetz normiert; vielmehr 
wird es durch unterschiedliche Gesetze und Einzelregelungen gebildet. Zum 
Teil sind diese Gesetze nach der Gesellschaft selbst benannt (zB das AktG, 
in dem Regelungen für die AG normiert sind), zum Teil sind die Regelungen 
in anderen Gesetzen enthalten (zB im ABGB, in dem in den §§ 1175 ff die 
Bestimmungen zur GesbR zu finden sind; im UGB, in dem die Bestimmungen 
für die OG, KG und stG zu finden sind). Es gibt auch kein eigenes Gesetz und 
keinen eigenen Abschnitt, in dem allgemeine Vorschriften normiert sind, die 
gleichermaßen für alle Gesellschaften gelten.

Das Gesellschaftsrecht zählt überwiegend zum Privatrecht. Es wird auch als 
Sonderprivatrecht bezeichnet, weil es trotz vereinzelter öffentlich-rechtlicher 
Normen (wie zB dem Firmenbuch-, Rechnungslegungs- oder Kapitalmarkt-
recht) Teil des Privatrechts ist, das aber im Vergleich zum allgemeinen Privat-
recht einen eingeschränkten Anwendungsbereich hat. Anknüpfungspunkt ist 
die „Gesellschaft“. Für die praktische Arbeit bedeutet diese Einordnung etwa, 
dass das Sonderprivatrecht gegenüber dem allgemeinen Privatrecht grundsätz-
lich als lex specialis anzusehen ist.

Dem Gesellschaftsrecht übergeordnet ist der Begriff des Unternehmens-
rechts iwS. Dieser Begriff fasst alle jene Rechtsgebiete zusammen, die für ein 
Unternehmen1, somit auch für eine Gesellschaft, eine Rolle spielen können, 
wie etwa das Bank-, Börse- und Kapitalmarktrecht, das Wertpapierrecht, das 

1 Vgl dazu § 1 Abs 2 UGB: „Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbst-
ständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein“. Von dieser 
Definition erfasst sind auch Gesellschaften. Die Begriffe „Gesellschaft“ und „Unternehmen“ 
sind aber keine Synonyme (siehe Seite 52). Das Unternehmen wird von der Gesellschaft bzw 
von den Gesellschaftern betrieben.
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Kartell- und Wettbewerbsrecht, das allgemeine Zivilrecht (etwa betreffend Ver-
tragsabschluss, Gewährleistung) oder das Unternehmensstrafrecht.

2. Die vier Merkmale einer Gesellschaft

Als Gesellschaft wird eine
• durch Rechtsgeschäft begründete
• Rechtsgemeinschaft mindestens zweier Personen,
• die einen bestimmten Zweck
• durch organisiertes Zusammenwirken erreichen will,
bezeichnet.

Im Folgenden sollen die einzelnen Merkmale näher erläutert werden. 

a) Begründung durch Rechtsgeschäft/Gesellschaftsvertrag

Die Grundlage für eine Gesellschaft bildet ein Rechtsgeschäft, der Gesell-
schaftsvertrag (oft auch als Satzung, bei Vereinen auch als Statuten, bezeich-
net). Dieser kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen der Gesell-
schafter, die auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet sind, zustande.

Beachte:
Von diesem Merkmal wird ausnahmsweise dann abgewichen, wenn Gesell-
schaften der öffentlichen Hand unmittelbar durch Gesetz gegründet werden 
(zB Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H.).
Ausnahmsweise kann eine Gesellschaft auch durch nur eine Person gegrün-
det werden; siehe dazu Seite 39.

Abhängig von der konkreten Gesellschaftsform hat der Gesellschaftsvertrag 
einen (Mindest-)Inhalt aufzuweisen. Dieser kann Firma und Sitz der Gesell-
schaft, Gegenstand des Unternehmens, Gesellschafter, etwaige Einlagen und 
Organe umfassen.

Die Gesellschaft hat eine Firma. Die Firma ist der Name des Unternehmers, 
unter dem das Unternehmen betrieben wird. Sie muss zur Kennzeichnung des 
Unternehmers geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen (§ 18 Abs 1 
UGB). Der Firmenwortlaut muss so gewählt werden, dass bei Lesern und Hö-
rern die Assoziation mit einem ganz bestimmten Unternehmen unter vielen an-
deren geweckt wird (RS0122544). Die Firma kann eine Namens-, Sach- oder 
Fantasiefirma sein. Mischformen sind ebenso zulässig.

Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, die Öffentlich-
keit über geschäftliche Verhältnisse (wie Art, Umfang und Branchenbezug), 
die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen (§ 18 
Abs 2 UGB). Der Grundsatz der Firmenwahrheit ist zu beachten: Die Firma 
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darf nicht geeignet sein, bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine unrichtige 
Vorstellung von der Wirklichkeit zu erwecken. Eine tatsächliche Täuschung ist 
nicht erforderlich.

Beispiel:
Max und Heidi Muster können ein CD-Geschäft unter dem Firmenwortlaut 
„Anna Netrebko Musikfachgeschäft OG“ nicht führen, wenn Anna Netreb-
ko weder Gesellschafterin dieser OG war, noch ist.

Die Möglichkeiten einer Firmenbildung sind weiters insofern beschränkt, als 
Gesellschaften in ihrem Firmenwortlaut zwingend die korrekte Rechtsform 
(zB „Offene Gesellschaft“ oder „OG“; § 19 UGB; § 5 GmbHG) anzuführen 
haben.

Der korrekte Rechtsformzusatz ist auch bei Erwerb und Fortführung 
 eines Unternehmens iSd § 22 UGB, das bislang in einer anderen Rechtsform 
betrieben wurde, zwingend. Allerdings kann die bisherige Firma, auch wenn 
sie den Namen des bisherigen Unternehmers enthält, mit oder ohne Beifügung 
eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortgeführt werden, wenn 
der bisherige Unternehmer oder dessen Erben in die Fortführung der Firma 
ausdrücklich einwilligen.

Kommt es zu einer Änderung des Gesellschafterbestands, ist § 24 UGB 
zu beachten. Der ausscheidende Gesellschafter einer Personengesellschaft 
ist bereits ex lege vor der Verwendung seines Namens geschützt (§ 24 Abs 2 
UGB).2

Beachte:
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Terminus „Firma“ häufig mit dem 
Begriff „Unternehmen“ gleichgesetzt. Dies zu Unrecht: Die Firma ist der 
im Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er seine 
Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (§ 17 Abs 1 UGB). Mit Un-
ternehmen ist hingegen die Organisation gemeint, die werthafte Leistungen 
auf dem Markt gegen Entgelt anbietet.
Insofern ist die im Alltag häufig verwendete Formulierung „Ich gehe in die 
Firma“ nicht korrekt.

Ebenso abhängig von der gewählten Gesellschaftsform ist die Form des Ver-
trags. Als Grundsatz kann festgehalten werden, dass es bei Personengesell-
schaften keine Formvorschriften gibt und bei Kapitalgesellschaften Formvor-
schriften (zB Notariatsaktsform, Schriftlichkeitserfordernis) zu beachten sind.

2 Der GmbH-Gesellschafter muss für diesen Schutz hingegen selbst durch vertragliche Verein-
barung sorgen.
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Der Gesellschaftsvertrag ist ein Vertrag, in dem die gemeinsame Interes-
senverfolgung vereinbart wird: Bestimmte Waren, Dienstleistungen sollen am 
Markt angeboten werden. Es kommt zwischen den Vertragspartnern hingegen 
nicht (wie dies etwa bei einem Kaufvertrag der Fall ist) zum Austausch von 
Leistungen (wie etwa Ware gegen Geld). Der Gesellschaftsvertrag ist daher ein 
entgeltsfremder Vertrag (RS0018060).

Der Gesellschaftsvertrag ist nicht nur ein Gründungsvertrag, sondern auch 
ein Organisationsvertrag: Es wird festgelegt, nach welchem Prinzip (zB 
Mehrheitsprinzip) Entscheidungen in der Gesellschaft getroffen werden, wer 
für welche Aufgaben und Tätigkeiten verantwortlich ist, wie und zu welchen 
Bedingungen Gesellschafter beitreten oder ausscheiden können. Der Gesell-
schaftsvertrag stellt somit die „Verfassung“ der Gesellschaft dar.

Der Gesellschaftsvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis: Die gemeinsame 
Zweckverfolgung ist – zumeist – auf Dauer angelegt. Dieses Dauerschuldver-
hältnis zeichnet sich auch dadurch aus, dass sowohl zwischen den Gesellschaf-
tern und der Gesellschaft als auch zwischen den Gesellschaftern untereinander 
Pflichten bestehen, die sich aus Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen des Gesellschaftsrechts ableiten lassen. Zu nennen sind 
etwa die Treuepflicht der Gesellschafter und das allgemeine Gleichbehand-
lungsgebot. In bestimmten Branchen (wie etwa in der Baubranche) kommt es 
aber auch vor, dass eine Gesellschaft lediglich der Abwicklung eines (größe-
ren) Projekts (zB Errichtung eines Straßentunnels) dienen soll.

Bei Unklarheiten über den Gesellschaftsvertrag ist dieser wie folgt auszu-
legen:

Bei Personengesellschaften (6 Ob 226/13y) ist der Gesellschaftsvertrag 
grundsätzlich nach §§ 914 f ABGB auszulegen, allerdings mit der Besonder-
heit, dass die Parteienabsicht in den Hintergrund tritt, wenn die ursprünglichen 
Vertragsparteien nicht mehr Gesellschafter sind. Da diesfalls der neue Gesell-
schafter die Absicht der vertragserrichtenden Parteien nicht kannte, sind nur 
objektive Kriterien zur Auslegung heranzuziehen. Die Ermittlung des objekti-
ven Sinns erfolgt gemäß §§ 6 f ABGB. 

Bei Kapitalgesellschaften sind indes korporative Regelungen des Gesell-
schaftsvertrags, also solche, die nicht nur für derzeitige, sondern auch für 
künftige Gesellschafter und Dritte von Bedeutung sind, nach ihrem Wortlaut 
und Zweck in ihrem systematischen Zusammenhang objektiv auszulegen 
(RS0108891, zur GmbH siehe Seite 240; die Details sind strittig).

Beachte:
Vom Gesellschaftsvertrag zu unterscheiden ist der Gesellschafterbeschluss: 
Der Gesellschaftsvertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklä-
rungen aller zustande. Wer mit dem Inhalt des Gesellschaftsvertrags nicht 
einverstanden ist und diesen daher (zB bei schriftlichen Verträgen) nicht 
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unterfertigt, ist nicht Vertragspartei und damit auch nicht Gesellschafter 
(Modifikationen sind hingegen abhängig von der Gesellschaftsform und der 
vertraglichen Vereinbarung auch ohne Einstimmigkeit möglich).
Anders ist dies hingegen beim Gesellschafterbeschluss. Hier wird im 
Rahmen der Gesellschafterversammlung über einen bestimmten Antrag 
abgestimmt. Entscheidend ist – sofern sich nicht aus Gesetz oder Vertrag 
anderes ergibt – der Wille der Mehrheit. Dieser entfaltet auch Wirksamkeit 
gegenüber der Minderheit. Die überstimmten Gesellschafter müssen den 
mehrheitlich zustande gekommenen Gesellschafterbeschluss gegen sich 
wirken lassen.

b) Rechtsgemeinschaft mindestens zweier Personen

Die durch Rechtsgeschäft begründete Rechtsgemeinschaft besteht aus mindes-
tens zwei Personen. Dies hat zur Konsequenz, dass ein Ausscheiden des vor-
letzten Gesellschafters grundsätzlich wegen des Verbleibens nur einer einzigen 
Person zur Beendigung der Gesellschaft führt (siehe § 142 UGB).

Allerdings ist es ausnahmsweise auch möglich, dass eine Gesellschaft 
durch nur eine Person gebildet wird. Dies ist aber nur dann zulässig, wenn 
der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Ein-Personen-Gesellschaft eröffnet hat.

Beachte:
Eine Ein-Personen-Gesellschaft (eine Gesellschaft mit nur einem Gesell-
schafter) ist bei der GmbH (eingeführt mit dem EU-GesRÄG 1996 in den 
§§ 1 und 3 Abs 2 GmbHG) und bei der AG (eingeführt mit dem GesRÄG 
2004 in den §§ 2 Abs 2 und 35 AktG) möglich, nicht hingegen bei den Per-
sonengesellschaften (siehe zB § 105 UGB).

Nicht zulässig ist die Kein-Personen-Gesellschaft, dh eine „Gesellschaft“, 
der überhaupt keine Person angehört. Solche personenlosen Organisations-
formen, zu denen etwa die Privatstiftung, die Stiftung nach dem Bundesstif-
tungs- und Fondsgesetz oder die Sparkasse zählen, sind keine Gesellschaften.3 
Nichtsdestotrotz sind die Regelungen für diese Organisationen oftmals an das 
Gesellschaftsrecht angelehnt.

c) Gemeinsamer Zweck

Gesellschaften können grundsätzlich zu jedem Zweck gegründet werden: 
Sie stehen für erwerbswirtschaftliche Zwecke ebenso zur Verfügung wie für 
ideelle. Diese Zweckoffenheit ist nur dadurch beschränkt, dass der konkrete 

3 Diese werden daher in diesem Buch – mit Ausnahme der in der Praxis besonders bedeutsamen 
Privatstiftung – auch nicht behandelt.
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Zweck erlaubt sein muss, dh der Zweck nicht gegen Gesetz oder gute Sitten 
verstoßen darf. Der zulässige Zweck ist den rechtsformspezifischen Rechts-
grundlagen (etwa UGB, GmbHG, AktG) zu entnehmen.

Mangels einer entsprechenden gemeinsamen Zweckgemeinschaft ist etwa 
die schlichte (Rechts-)Gemeinschaft, die von Miteigentümern gebildet wird, 
keine Gesellschaft. Diese ist lediglich durch ein bloßes „Haben“ gekennzeich-
net: Mehreren Personen steht gemeinsam das Recht zu, etwas – zB eine Woh-
nung – gemeinsam zu nutzen.

Beachte:
Der Gesellschaftszweck ist dem Firmenbuch nicht zu entnehmen, zumeist 
auch nicht dem Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftszweck wird definiert 
durch das Ziel, das durch die Tätigkeit erreicht werden soll, wie etwa Geld 
zu verdienen (erwerbswirtschaftlicher Zweck) oder anderen – unentgeltlich 
– zu helfen (ideeller Zweck).
Vom Gesellschaftszweck zu unterscheiden ist der Unternehmensgegen-
stand. Letzterer meint den konkreten Tätigkeitsbereich der Gesellschaft, 
wie beispielsweise die Beratung von sanierungsbedürftigen Unternehmen. 
Dieser ist dem Gesellschaftsvertrag zu entnehmen, der beim Firmenbuch 
aufliegt. Bei zB AG, GmbH und Genossenschaft ist der Unternehmensge-
genstand zwingender Bestandteil des Gesellschaftsvertrags.

Neben der Einigung über den Gesellschaftszweck ist es weiters erforderlich, 
dass die Gesellschafter auch eine Einigung dahingehend treffen, mit welcher 
Tätigkeit dieser Zweck erreicht werden soll. Gesellschaften stehen grund-
sätzlich für sämtliche Tätigkeiten, also etwa für freiberufliche, land- und 
forstwirtschaftliche, gewerbliche, sonstige (erwerbs-)wirtschaftliche oder bloß 
vermögensverwaltende Tätigkeiten zur Verfügung. Allerdings ist zu beachten, 
dass bestimmte Gesellschaften für bestimmte Tätigkeiten nicht zur Verfügung 
stehen: Manche Tätigkeiten sind sondergesetzlich einer bestimmten Rechts-
form vorbehalten (zB sind nach § 6 Abs 1 PKG Pensionskassen zwingend in 
der Rechtsform einer AG zu betreiben).

d) Organisiertes Zusammenwirken

Bei Gesellschaften werden nicht einmalig und wechselseitig Leistungen ausge-
tauscht. Vielmehr sind Gesellschaften und ihre Zweckverfolgung üblicherwei-
se auf Dauer angelegt (siehe oben Seite 38). Aufgrund dieses „Dauerelements“ 
ist eine gewisse Organisation der Tätigkeit, des Ablaufes und der Zusammen-
arbeit (Kooperation) erforderlich. Im Gesellschaftsvertrag („Organisations-
vertrag“) wird das entsprechende, zweckdienliche Grundgerüst festgelegt und 
vereinbart: Dieses umfasst nicht nur die Festlegung der wechselseitigen Rechte 
und Pflichten, sondern auch die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben not-
wendige Abgrenzung, wer bzw welches Organ wofür und auf welche Weise 
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zuständig ist, wie die Entscheidungen in der Gesellschaft zu treffen sind und 
wem die Repräsentation nach außen obliegt.

Bei Gesellschaften sind zwei Kategorien von Organisationsformen vorzu-
finden: die Selbst- und die Dritt- bzw Fremdorganschaft.

Die Selbstorganschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl die Ge-
schäftsführung als auch die Vertretung der Gesellschaft von den Gesellschaf-
tern selbst – ohne entsprechenden Bestellungsakt – wahrgenommen wird. Denn 
diese Befugnis kommt den Gesellschaftern schon kraft ihrer Stellung zu. Dies 
bedeutet aber nicht, dass sämtliche Aufgaben nur von allen Gesellschaftern ge-
meinsam wahrgenommen werden können. Die Aufgaben können auch verteilt 
werden. Ebenso können einzelne Gesellschafter von Aufgaben ausgeschlossen 
werden. Dieses Organisationsprinzip ist nur bei den Personengesellschaften 
(zB GesbR, OG, KG) vorzufinden.

Beachte:
Die EWIV folgt im Hinblick auf die Geschäftsführung dem Organisations-
modell der Fremdorganschaft (siehe Seite 213).

Die Dritt- bzw Fremdorganschaft zeichnet sich dadurch aus, dass die Ge-
sellschaftereigenschaft keine Voraussetzung für die Geschäftsführung bzw 
Vertretung der Gesellschaft ist. Bei Gesellschaften, für welche dieses Prinzip 
vorgesehen ist, wie etwa für die Kapitalgesellschaften, ist daher eine förmliche 
Bestellung zum Organmitglied notwendig. Das Gesetz sieht jeweils vor, welche 
Organe zwingend einzurichten und zu besetzen sind. Gesetzlich nicht oder nur 
fakultativ vorgesehene Organe können (müssen aber nicht) eingerichtet werden. 
Dabei ist zu beachten, dass in die gesetzlich zwingenden Kompetenzen der Or-
gane nicht eingegriffen wird. Dieses Organisationsprinzip ist etwa bei GmbH, 
AG, SE, Gen (eingeschränkte Drittorganschaft) und SCE verwirklicht.

Beachte:
Bei der stG ist weder das Prinzip der Selbstorganschaft noch das Prinzip der 
Dritt- bzw Fremdorganschaft vorzufinden. Die Geschäfte werden vielmehr 
vom Unternehmensinhaber betrieben. Die stG selbst hat keine Geschäfts-
führer (siehe Seite 217 f).

3. Gründe für die Bildung einer Gesellschaft

Die Motive, eine Gesellschaft zu gründen bzw eine Tätigkeit im Rahmen einer 
Gesellschaft auszuüben, sind vielfältig:
• Oftmals sind mehrere Personen an einer Idee für ein Erfolg versprechendes 

Unternehmenskonzept beteiligt: So kann zB eine Person über ein umfas-
sendes Wissen zur Erarbeitung von Softwareprogrammen, eine andere über 
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das entsprechende Verkaufsgeschick, um die Produkte später in den Verkehr 
zu bringen, und eine dritte über etwaige notwendige Befugnisse wie Mar-
kenrechte, Konzessionen usw verfügen. Gemeinsam können sie durch ihre 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Befugnisse das Unternehmenskonzept 
in einer Gesellschaft verwirklichen.

• Der Auf- und Ausbau einer Gesellschaft ist mit einem nicht unerheblichen 
finanziellen Aufwand verbunden. Oft ist es gewünscht bzw erforderlich, 
diesen finanziellen Bedarf auf mehrere Personen aufzuteilen, gemeinsam 
für die Sicherstellung der finanziellen Mittel zu sorgen und dadurch das 
finanzielle Risiko zu splitten.

• Die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit im Rahmen einer Gesellschaft 
ermöglicht es zudem, das unternehmerische Risiko zu teilen, wenngleich 
stets die mögliche Haftung mit ins Kalkül zu ziehen ist, da bei entsprechen-
der negativer Entwicklung eine Insolvenz drohen kann.

• Die das Gesellschaftsrecht begleitenden Rechtsgebiete wie das Steuer- 
oder Sozialversicherungsrecht können ebenfalls für die Gründung einer 
Gesellschaft sprechen: Ob Unternehmen in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft, einer Personengesellschaft oder eines Einzelunternehmens 
geführt werden sollen, ist von einigen Überlegungen abhängig. Generell 
kann aber gesagt werden, dass die GmbH bei hohem Einkommen und wenig 
Ausschüttungen (Thesaurierung, daher lediglich eine Belastung mit 25 % 
Körperschaftsteuer) bzw im umgekehrten Fall Einzelunternehmen und Per-
sonengesellschaften steuerlich vorteilhafter sind. Grund für dieses Ergebnis 
sind nicht nur die unterschiedliche Besteuerung (Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Kapitalertragsteuer) und der daraus resultierende unterschied-
liche Steuersatz, sondern auch die unterschiedlichen Begünstigungen: So 
werden etwa seit der Steuerreform 2009, die am 1. 1. 2010 in Kraft getreten 
ist, Einzelunternehmen und Personengesellschaften durch einen Gewinn-
freibetrag begünstigt. Gestaffelt nach der jährlichen Investitionssumme be-
trägt dieser maximal 13 %. Selbst wenn keine Investitionen getätigt werden, 
kann ein Grundfreibetrag von 3.900 Euro geltend gemacht werden (vgl § 10 
EStG). Diese Änderung haben einige Kapitalgesellschaften zum Anlass ge-
nommen, ihre Rechtsform zu überdenken und das Vermögen der Kapitalge-
sellschaft nach den Vorschriften des UmwG auf den oder die Gesellschafter 
zu übertragen (= umzuwandeln) und die Kapitalgesellschaft aufzulösen (sie-
he Seiten 483 ff). Aus der Kapitalgesellschaft ist damit entweder ein Einzel-
unternehmen oder eine Nachfolge-Personengesellschaft (OG oder KG) ge-
worden. Die einmal getroffene Wahl einer Rechtsform sollte daher laufend 
(anlässlich von Steuerreformen) einer neuerlichen Evaluierung unterzogen 
werden, wenngleich für die Entscheidung einer bestimmten Rechtsform 
nicht ausschließlich steuerliche Aspekte berücksichtigt werden sollten.

• Oft bildet auch ein bisheriges Einzelunternehmen die Grundlage für die 
Gründung einer Gesellschaft. Denn im Rahmen einer Gesellschaft kann 
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leichter die Unternehmenskontinuität gewahrt und das aufgebaute Unter-
nehmen über Generationen erhalten bleiben, weil – abhängig von der Ge-
sellschaftsform – weitere Nachkommen ohne Unternehmenszerschlagung 
beteiligt werden können (Nachfolgeregelung).

B. Numerus clausus im Gesellschaftsrecht
1. Allgemeines

Der Gesetzgeber hat nur eine bestimmte, geschlossene Anzahl von mögli-
chen Gesellschaftsformen zur Verfügung gestellt („numerus clausus der 
Gesellschaftsformen“) und dabei unterschiedliche spezielle Ordnungsvor-
schriften erlassen (Spezialisierungsbedarf). Aus diesem gesetzlichen Angebot 
hat der Rechtsunterworfene „seine“ gewünschte Gesellschaft auszuwählen. 
Andere, sich in diesem Angebot nicht befindliche Gestaltungsmöglichkeiten 
stehen nicht zur Verfügung. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein gewis-
ser rechtlicher Mindeststandard zum Schutz der Gläubiger, der Gesellschafter, 
der Öffentlichkeit usw gewahrt ist (vgl dazu die Leitmaxime des Vorstands: 
§ 70 AktG) und das Gesellschaftsrecht (gemeinsam mit anderen Rechtsmateri-
en, etwa dem allgemeinen Zivilrecht oder dem Strafrecht) seinen Schutzzweck 
erfüllt. Der Rechtsunterworfene ist insofern in seinen Möglichkeiten bei der 
Suche nach dem passenden „Rechtskleid“ für seine Tätigkeit beschränkt.

Weiters ist der Rechtsunterworfene in seinen Möglichkeiten insofern be-
schränkt, als aufgrund sondergesetzlicher Vorgaben nicht sämtliche angebo-
tenen Gesellschaftsformen für die Ausübung sämtlicher Tätigkeiten zur Ver-
fügung stehen: So sind etwa Kreditinstitute zwingend in einer Kapitalgesell-
schaft, Genossenschaft oder Sparkasse (§ 5 Abs 1 Z 1 BWG), Versicherungs-
geschäfte in einer AG, SE oder einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(§ 8 Abs 1 VAG 2018) oder Investmentfondsgeschäfte in einer AG oder GmbH 
zu betreiben (§ 6 Abs 2 Z 1 InvFG 2011).

Ungeachtet dieser Beschränkungen steht dem Rechtsanwender aber auch 
ein gewisser Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung zur Verfügung: Er 
hat im Rahmen der Privatautonomie die Möglichkeit, dispositive Gesetzes-
bestimmungen durch vertragliche Ausgestaltung „seiner“ Gesellschaft zu 
modifizieren und aufzuweichen sowie diese im Hinblick auf seine konkreten 
Bedürfnisse anzupassen (Prinzip der Gestaltungsfreiheit). Unter Beachtung der 
zwingenden Gesetzesbestimmungen ist es daher auch möglich, Gesellschafts-
formen atypisch auszugestalten (sog „atypische Gesellschaft“), wie dies etwa 
bei der Publikums-KG erfolgt: Hier wird eine KG, die üblicherweise (aber 
ohne entsprechenden rechtlichen Zwang dazu) nur von wenigen Gesellschaf-
tern gebildet wird, mit vielen Gesellschaftern geformt (daher auch der Name 
„Publikums-KG“; siehe Seiten 210 f).
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Weiters hat der Rechtsanwender insofern auch einen gewissen Spielraum, 
als die angebotenen Gesellschaftsformen miteinander vermischt und damit 
individuell ausgestaltet werden können. Eine in der Praxis häufige Mischform 
stellt die GmbH & Co KG dar: Der Gesetzgeber hat hier nicht etwa eine ei-
gene Gesellschaftsform entwickelt. Diese hat sich vielmehr aus den beiden 
vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Gesellschaften „GmbH“ und „KG“ 
zur GmbH & Co KG entwickelt (zur GmbH & Co KG siehe noch ausführlich 
unten Seiten 205 ff). Auf diese Entwicklung hat der Gesetzgeber reagiert und 
in manchen Bestimmungen auf die GmbH & Co KG Bezug genommen (so zB 
in § 4 Z 3 EKEG oder im Bereich der Rechnungslegung in den §§ 221 Abs 5 
und 244 Abs 3 UGB). Ein anderes Beispiel für eine Mischform stellt die GmbH 
& Still dar, eine GmbH, an der sich zumindest einer als stiller Gesellschafter 
beteiligt.

2. Einfluss der Europäischen Union

Die strikte Verwirklichung des numerus clausus in Österreich hat mit dem 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union und der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit von Unternehmen eine Aufweichung erfahren: Der EuGH hat aus-
gesprochen, dass Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU bzw im 
EWR-Raum wirksam gegründet worden sind, in Österreich als solche anzuer-
kennen sind (siehe dazu noch ausführlich unten Seiten 80 ff).

Diese Rechtsprechung des EuGH hat zur Konsequenz, dass dem Rechtsan-
wender nun ein breiteres Spektrum an Gesellschaftsformen zur Verfügung 
steht. So kann etwa auch auf Kapitalgesellschaftsformen zurückgegriffen wer-
den, die keine oder nur geringe Mindestkapitalvorschriften vorsehen, wie dies 
etwa bei einer britischen Limited der Fall ist. Diese zusätzlichen Gestaltungs-
möglichkeiten sind aber bis dato noch mit Rechtsunsicherheit behaftet: Die 
Rechtsprechung des EuGH ist zT noch nicht ausgereift, die Gesetzgebung in 
den einzelnen Mitgliedstaaten noch nicht hinreichend aufeinander abgestimmt; 
auch die Frage der Berücksichtigung der Gläubigerinteressen ist noch nicht 
geklärt.

Beachte:
Fraglich ist, wie sich der Brexit auf die Auswahlmöglichkeit und Gesell-
schaftsform der britischen Limited auswirken wird. Zum Zeitpunkt der 
Drucklegung war der Austrittsprozess aus der EU noch nicht abgeschlossen. 

3. Die einzelnen Rechtsformen im Überblick

Nachstehend sind die einzelnen, dem Rechtsunterworfenen zur Verfügung 
stehenden Gesellschaften (sowie auch den Gesellschaften ähnliche Rechtsge-
bilde) und ihre gesetzlichen Grundlagen in einer Übersicht dargestellt.
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Personen- 
gesellschaften

GesbR (§§ 1175 – 1216e ABGB)
OG (§§ 105 – 160 UGB)4

KG (§§ 161 – 178 UGB)5

EWIV (EWIVG, EWIV-VO)
stG (§§ 179 – 188 UGB)

Kapital- 
gesellschaften

GmbH (GmbHG)
AG (AktG)
SE (SE-VO, SE-RL, SEG)
ausländische Kapitalgesellschaft (zB britische Limited)

Genossenschaften Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften  
(GenG, GenRevG, GenRevRÄG, GenVG)
Europäische Genossenschaft (SCE-VO, SCE-RL, SCEG)

Vereine Ideeller Verein (VerG 2002)
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (§§ 35 – 81 VAG 2016)
Sparkassenverein (§§ 4 – 12 SpG)
Wirtschaftsverein (Vereinspatent)6

Mitgliederlose
Rechtsgebilde

Privatstiftung (PSG)
Stiftungen und Fonds nach dem BStFG und den Landes-  
Stiftungs- und Fondsgesetzen
Vereins- und Gemeindesparkassen (SpG)

4 5 6

C. Einteilung der Gesellschaften
Die Gesellschaften weisen zum Teil Ähnlichkeiten auf, zum Teil unterscheiden 
sie sich – oftmals auch in zentralen Punkten – voneinander. Gerade deshalb 
wurde in der Literatur der Versuch unternommen, die vom Gesetzgeber vorge-
sehenen Gesellschaften anhand ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 
systematisieren. Denn schon aufgrund der Zuordnung einer Gesellschaft zu 
einer Gruppe können wesentliche Aussagen über die Grundstruktur der jewei-
ligen Gesellschaft getroffen werden.

1. Innen- und Außengesellschaften

Diese Differenzierung stellt darauf ab, ob die Gesellschaft nach außen in Er-
scheinung tritt oder nicht.

Von einer (reinen) Innengesellschaft spricht man, wenn die Gesellschaft im 
Geschäftsverkehr mit Dritten gar nicht in Erscheinung tritt, weil der Gesell-

4 Bis zum HaRÄG Differenzierung zwischen OHG und OEG (zu den Begriffen siehe Seiten 
117 f).

5 Bis zum HaRÄG Differenzierung zwischen KG und KEG (zu den Begriffen siehe Seite 183).
6 Das Vereinspatent wurde allerdings mit dem Bundesrechtsbereinigungsgesetz zum 31. 12. 

1999 aufgehoben. Es können daher seit dem 1. 1. 2000 keine neuen Wirtschaftsvereine mehr 
gegründet werden, sondern lediglich die bis dahin wirksam entstandenen Wirtschaftsvereine 
weitergeführt werden.
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schafter im eigenen Namen, wenn auch auf Rechnung der übrigen Gesellschaf-
ter, Rechtsgeschäfte mit Dritten abschließt. Die Gesellschaft selbst entfaltet 
somit keine Außenwirkung.

Ein Beispiel dafür ist die stG: Hier beteiligt sich jemand an einem Unter-
nehmen, das ein anderer betreibt, durch Erbringung einer Einlage, die in das 
Vermögen des Inhabers des Unternehmens übergeht. Die stG wird also gebildet 
aus dem stillen Gesellschafter, der die Einlage erbringt, und dem Unternehmer, 
in dessen Vermögen die Einlage übergeht. Diese stG tritt nach außen nie in Er-
scheinung. Außenwirkung entfaltet lediglich das Unternehmen selbst, an dem 
sich der stille Gesellschafter beteiligt (siehe dazu Seite 218).

Die GesbR kann sowohl Innen- als auch Außengesellschaft sein. Ersteres 
ist dann der Fall, wenn die Gesellschafter die Gesellschaft auf ihr Verhältnis 
untereinander beschränken, zweiteres, sobald sie gemeinschaftlich im Rechts-
verkehr auftreten (§ 1176 Abs 1 erster Satz ABGB). Ist der Gegenstand der 
Gesellschaft der Betrieb eines Unternehmens oder führen die Gesellschafter 
einen gemeinsamen Gesellschaftsnamen, so wird vermutet, dass die Gesell-
schafter eine Außengesellschaft vereinbaren wollten (§ 1176 Abs 1 zweiter 
Satz ABGB). 

Außengesellschaften zeichnen sich – im Unterschied zu Innengesellschaf-
ten – dadurch aus, dass im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte abge-
schlossen werden.

Zu den Außengesellschaften zählen alle Gesellschaften, die Rechtspersön-
lichkeit haben, somit alle Kapitalgesellschaften sowie OG, KG (RS0061510), 
Genossenschaften, Vereine und die GesbR (wenn die Gesellschafter gemein-
schaftlich im Rechtsverkehr auftreten), somit der Großteil der Gesellschaften.

Beachte:
In Lehrbüchern werden die hier aufgezählten Außengesellschaften auch 
oftmals als „Außen- und Innengesellschaften“ bezeichnet, wenngleich diese 
keine reinen Innengesellschaften sind. Dies rührt daher, dass die Außenge-
sellschaften auch insofern eine Innenwirkung haben, als sie ein „Innenle-
ben“ vorweisen. Dieser Umstand wird in der Literatur oftmals durch die 
Wortwahl „Außen- und Innengesellschaft“ zum Ausdruck gebracht, was 
jedoch nichts daran ändert, dass nur die stG und uU auch die GesbR als 
reine Innengesellschaft anzusehen sind.

2. Personen- und Kapitalgesellschaften

Eine weit verbreitete Differenzierung stellt jene zwischen Personen- und Kapi-
talgesellschaften dar.

Personengesellschaften zeichnen sich durch einen personenbezogenen 
Aufbau aus: Die Gesellschafter haften grundsätzlich – es sei denn, es handelt 
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sich um Kommanditisten einer KG oder um stille Gesellschafter – für Ge-
sellschaftsverbindlichkeiten unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen, sodass 
im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften keine detaillierten und zwingenden 
Regelungen über Aufbringung und Erhaltung des Gesellschaftskapitals erfor-
derlich sind. Bei Personengesellschaften steht die Person als Gesellschafter 
im Vordergrund und nicht das Kapital, wie dies bei Kapitalgesellschaften der 
Fall ist. Die Organisation steht weitgehend im Belieben der Gesellschafter. 
Die Gesellschafter arbeiten zumeist aktiv im Unternehmen mit. Schon alleine 
deshalb stehen sie miteinander enger in Kontakt. Aufgrund dieses personen-
bezogenen Aufbaus ist es auch nur konsequent, dass grundsätzlich – mangels 
anderer Festlegung im Gesellschaftsvertrag – die Mitgliedschaft unübertragbar 
und unvererblich ist und dass bei Ausscheiden auch nur eines Gesellschafters 
(selbst bei Verbleiben von zwei oder mehr Gesellschaftern) die Gesellschaft 
idR aufgelöst wird (Prinzip der geschlossenen Mitgliedschaft).

Zu den Personengesellschaften zählen die GesbR, die auch als Eingetragene 
Personengesellschaften bezeichneten Gesellschaften OG und KG, die EWIV 
(trotz Vereinigung kapital- und personengesellschaftsrechtlicher Elemente), 
die stG sowie die ehemaligen Eingetragenen Erwerbsgesellschaften OEG und 
KEG.

Anders stellt sich hingegen die Situation bei den Kapitalgesellschaften 
dar: Hier steht die Kapitalbeteiligung im Vordergrund. Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft haften für Gesellschaftsverbindlichkeiten grundsätzlich 
nicht mit ihrem Privatvermögen, weshalb das Gesellschaftsvermögen zum 
Schutz der Gläubiger durch strenge und zwingende Kapitalaufbringungs- und 
-erhaltungsvorschriften geschützt wird. Die fehlende Haftung resultiert aus 
dem Trennungsprinzip der Vermögensmassen, wonach das Vermögen der 
Körperschaft vom Vermögen der einzelnen Mitglieder getrennt ist. Die Gesell-
schafter arbeiten nur selten im Unternehmen mit und kennen einander oft gar 
nicht persönlich (zB bei der AG). Gesellschafter der Kapitalgesellschaft haben 
eine weniger intensive Bindung an die Gesellschaft und ihre Mitglieder als 
Gesellschafter einer Personengesellschaft. Deshalb sind auch die Organisation 
der Gesellschaft sowie das Verhältnis der Gesellschafter untereinander (zB 
Rechte, Pflichten) detaillierter geregelt und von zwingenden gesetzlichen Be-
stimmungen dominiert. Die höchste „Organisationsdichte“ weist die AG auf, 
bei der aufgrund des gesetzlichen Leitbildes vom größten Gesellschafterkreis 
auszugehen ist. Soweit es das AktG erlaubt und es keinen Widerspruch zu den 
Prinzipien und zum Wesen der AG darstellt, kann aber auch hier von einzelnen 
Bestimmungen abgewichen oder können Ergänzungen vorgenommen werden 
(Prinzip der Satzungsstrenge).

Im Gesellschaftsvertrag kann das Ausmaß der Innenorganisation der Ge-
sellschaft innerhalb eines gesetzlich bestimmten Rahmens festgelegt werden, 
der bei den einzelnen Kapitalgesellschaftstypen unterschiedlich ist. Da das 
persönliche Moment bei den Kapitalgesellschaften weniger stark ausgeprägt 
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ist, ist das gesetzliche Leitbild der Kapitalgesellschaft auch dadurch charak-
terisiert, dass die Mitgliedschaft grundsätzlich ohne Zustimmung der übrigen 
Gesellschafter übertragen werden kann, diese auch vererblich ist und das 
Ausscheiden eines Gesellschafters nicht zur Auflösung der Gesellschaft führt. 
Die Mitglieder sind bei Kapitalgesellschaften also leichter austauschbar als bei 
Personengesellschaften.

Zu den Kapitalgesellschaften zählen GmbH, AG und SE.
Neben den angeführten Typen der Kapitalgesellschaften existieren Kapi-

talgesellschaften mit gesetzlichem Sonderstatut (wie zB die Österreichische 
Nationalbank, die gemäß § 2 NBG in der Rechtsform der AG errichtet ist); 
sie verfügen über Rechtspersönlichkeit und es bestehen detaillierte gesetzliche 
Bestimmungen über ihre Innenorganisation.

Die Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften können 
tabellarisch wie folgt zusammengefasst werden:

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

Organisation Selbstorganschaft, geringer 
Organisationsgrad

Fremdorganschaft, hoher 
Organisationsgrad

Haftung für Gesellschafts-
verbindlichkeiten

Gesellschafter haften 
persönlich mit dem Privat-
vermögen

Gläubigern gegenüber 
haftet nur das Gesell-
schaftsvermögen

Einsatz persönlich Kapital
Mobilität der Mitglied-
schaft

Anteile sind grundsätzlich 
unübertragbar und unver-
erblich

Anteile sind grundsätzlich 
übertragbar und vererblich

Beispiele GesbR, OG, KG, OEG, 
KEG, EWIV, stG

GmbH, AG, SE

Beachte:
Weder in die Kategorie der Personen- noch der Kapitalgesellschaften pas-
sen die Genossenschaft, der kleine Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
oder der Verein nach dem VerG (siehe zu Letzterem Seiten 51 ff)

3. Personengesellschaften und Körperschaften

Körperschaften sind juristische Personen und zeichnen sich dadurch aus, dass 
die Gesellschafter grundsätzlich nicht für Gesellschaftsverbindlichkeiten mit 
ihrem Privatvermögen einzustehen haben (Trennungsprinzip). Überdies zählen 
zu den Körperschaften jene Gesellschaften, deren Organe auch mit Nicht-
Gesellschaftern besetzt werden können.

Hauptvertreter dieser Gruppe sind die Kapitalgesellschaften sowie die Ge-
nossenschaft, die Europäische Genossenschaft, der Verein nach dem VerG, der 
Sparkassenverein sowie der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
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Nicht zu den Körperschaften zählen hingegen die Personengesellschaften, 
weil die drei Merkmale einer Körperschaft auf sie nicht zutreffen:
• Ihre Gesellschafter haften grundsätzlich – es sei denn, es handelt sich um 

Kommanditisten oder stille Gesellschafter – mit ihrem Privatvermögen und 
unbeschränkt.

• Überdies ist die Mitgliedschaft in einem Organ an die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft gebunden, sodass Dritte grundsätzlich keine Organfunktion in 
einer Personengesellschaft ausüben können (Selbstorganschaft).

• Darüber hinaus sind Personengesellschaften entweder nicht rechtsfähig (zB 
GesbR) oder bilden lediglich eine Gesamthandschaft7 (zB OG und KG).

4. Gesellschaften ieS und Gesellschaften iwS

Jene Gesellschaften, deren Mitgliedschaft „geschlossen“ ist, werden als Ge-
sellschaften ieS bezeichnet. Ein weiterer Gesellschafter kann nur dann Mit-
glied werden, wenn der Gesellschaftsvertrag entsprechend adaptiert wird. Dies 
ist etwa bei den Eingetragenen Personengesellschaften OG und KG, der EWIV 
oder der GesbR der Fall. Bei den Kapitalgesellschaften GmbH, AG und SE 
kann ein neuer bzw „freier“ Anteil geschaffen werden. Dies geschieht durch 
Kapitalerhöhung oder Übertragung; es kann aber auch ein Anteil geteilt wer-
den (sofern – bei der GmbH – die Teilung im Gesellschaftsvertrag vorgesehen 
ist; § 79 GmbHG).

Beachte:
Bei der stG ist ein Beitritt eines weiteren Gesellschafters überhaupt nicht 
möglich. Denn die stG wird ausschließlich aus dem stillen Gesellschafter, 
der die Einlage erbringt, und dem Unternehmer, in dessen Vermögen die 
Einlage übergeht, gebildet. Möchte sich ein weiterer Gesellschafter am Un-
ternehmen durch eine Einlage beteiligen, wird eine weitere stG zwischen 
dem Unternehmer und dem neuen Gesellschafter errichtet (siehe Seite 217).

Zu den Gesellschaften iwS zählen hingegen jene Gesellschaften, bei denen die 
Mitgliedschaft „offen“ ist, wie dies etwa bei Vereinen oder Genossenschaften 
der Fall ist. Der Beitritt eines weiteren Mitglieds erfordert ebenso wenig wie 
das Ausscheiden eines Mitglieds eine Änderung des Gesellschaftsvertrags bzw 
der Statuten.

5. Typische und atypische Gesellschaften

Im System des numerus clausus (siehe Seiten 43 ff) gibt der Gesetzgeber die 
möglichen Gesellschaftsformen vor. Teilweise sind deren Regelungen aller-
dings dispositiv, sodass beispielsweise die Personengesellschaft auch kapi-

7 Zu diesem Begriff siehe noch unten Seite 121.
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talistischer ausgestaltet werden kann, als es das gesetzliche Leitbild vorsieht  
(„Publikums-KG“ – siehe Seiten 210 f). Auch können verschiedene Gesell-
schaftsformen (im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten) vermischt werden 
(zB GmbH & Co KG – siehe Seiten 205 ff). In allen diesen Fällen wird von 
atypischen Gesellschaften gesprochen, von typischen hingegen dann, wenn die 
vom Gesetzgeber vorgegebene Struktur weitestgehend beibehalten wird.

D. Abgrenzung zu den „Rechtsgebilden“
1. Abgrenzung zur schlichten Rechtsgemeinschaft

Die schlichte (Rechts-)Gemeinschaft (zB Miteigentumsgemeinschaft, Er-
bengemeinschaft oder Besitzgemeinschaft) ist keine Gesellschaft. Ihr fehlt 
es an einem zentralen Charakteristikum: dem Vorliegen eines gemeinsamen 
Zwecks (siehe dazu oben Seiten 39 f). Die schlichte (Rechts-)Gemeinschaft ist 
lediglich durch ein bloßes „Haben“ gekennzeichnet: Mehreren Personen steht 
gemeinsam das Recht zu, etwas – zB eine Wohnung – gemeinsam zu nutzen 
oder zu verwalten, während eine Nutzung durch ein organisiertes Zusammen-
wirken nicht stattfindet (2 Ob 37/93). Die schlichte (Rechts-)Gemeinschaft 
ist beschränkt auf den gemeinschaftlichen Besitz und die gemeinschaftliche 
Nutzung der Sache (RS0022287, 1 Ob 580/87). So kann die bloße Vermögens-
ansammlung und -verwaltung durch Lebensgefährten nur dann als Gesellschaft 
angesehen werden, wenn die Lebensgefährten einen über den typischen Rah-
men der Lebensgemeinschaft hinausgehenden Zweck verfolgen (RS0014571, 
1 Ob 23/10d).

Ist eine schlichte Rechtsgemeinschaft im Gesetz vorgesehen (wie etwa bei 
Miteigentum – §§ 825 ff  ABGB), fehlt es überdies an der rechtsgeschäftlichen 
Begründung der Gemeinschaft. Auch aus diesem Grund zählt die schlichte 
(Rechts-)Gemeinschaft nicht zu den Gesellschaften.

2. Abgrenzung zur Körperschaft öffentlichen Rechts

Körperschaften des öffentlichen Rechts (zB Bund, Land, Gemeinden, Sozi-
alversicherungsträger) zählen bereits deshalb nicht zu den Gesellschaften, 
weil sie nicht durch einen privatrechtlichen Vertrag entstehen (vgl zu dieser 
Voraussetzung oben Seite 36). Vielmehr werden Körperschaften des öffentli-
chen Rechts durch einen Hoheitsakt oder durch einen öffentlich-rechtlichen 
Entstehungsakt gegründet.

Die Körperschaften des öffentlichen Rechts bedienen sich allerdings zuse-
hends häufiger der privatrechtlichen Gesellschaftsformen, indem sie Teilbe-
reiche ausgliedern und diese beispielsweise in Form einer GmbH organisieren 
(zB Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H.). Diese ausgegliederten Ge-
sellschaften unterliegen den jeweiligen gesellschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen (zB GmbHG), wenngleich sie ihre ursprüngliche Wurzel nicht in einem 
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Vertrag, sondern in einem Hoheitsakt haben (zB BGBl 1991/420, welches die 
Ermächtigung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten zur 
Gründung der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H. beinhaltet). Sie 
werden daher oft auch als „atypische Gesellschaften“ bezeichnet. Auch Abwei-
chungen vom Organisationsrecht des jeweiligen Rechtsträgers (zB GmbHG, 
AktG) können durch gesetzliche Sonderbestimmungen geschaffen werden.

3. Abgrenzung zur Privatstiftung

Eine Privatstiftung ist eine juristische Person, die das vom Stifter gewidmete 
Vermögen selbstständig entsprechend seinem Willen nutzt, verwaltet und ver-
wertet (§ 1 PSG). Der Stiftungszweck kann sowohl mildtätig, gemeinnützig als 
auch privat sein. Die Privatstiftung ist ein eigentümerloses Rechtsgebilde, das 
keine Gesellschafter hat. Sie ist somit keine Gesellschaft (siehe näher Seiten 
457 ff).

Beachte:
Nicht jede juristische Person ist demnach eine Gesellschaft; ebenso wenig 
ist auch jede Gesellschaft eine juristische Person, also eine Organisation mit 
Rechtspersönlichkeit (zB GesbR – diese ist überhaupt nicht rechtsfähig).

4. Abgrenzung zur Sparkasse

Sparkassen sind gemäß § 1 SpG von Gemeinden oder Sparkassenvereinen 
gegründete juristische Personen des Privatrechts. Sie sind – ebenso wie Privat-
stiftungen – eigentümerlose Rechtsgebilde, die keine Gesellschafter haben. 
Sie sind somit keine Gesellschaften. Die Möglichkeit zur Umwandlung in eine 
Privatstiftung bieten §§ 27a ff SpG.

Allerdings ist die Sparkasse eine eigene, selbstständige Rechtsform und ein 
Kreditinstitut iSd BWG. Das BWG sieht vor, dass die Tätigkeit von Sparkassen 
auch in der Rechtsform einer AG ausgeübt werden kann, weshalb in jüngerer 
Vergangenheit viele Sparkassen ihren operativen Betrieb in eine solche einge-
bracht haben (§ 92 Abs 2 BWG iVm § 1 Abs 3 SpG). Die Sparkasse betreibt 
damit selbst kein operatives Geschäft mehr, sondern verwaltet ihre Anteile (sog 
„Anteilsverwaltungssparkasse“).

5. Abgrenzung zum Verein

Der Verein ist ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, aufgrund von Statuten 
organisierter Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung 
eines bestimmten, gemeinsamen, ideellen Zwecks (§ 1 Abs 1 Vereinsgesetz 
2002). Siehe dazu näher unten Seite 465.
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6. Abgrenzung zum Unternehmen

Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte selbstständige Organisation 
selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn ge-
richtet sein (vgl § 1 UGB; § 1 KSchG).

Das Unternehmen ist nicht gleichzusetzen mit der Gesellschaft. Vielmehr 
sind die Begriffe Gesellschaft und Unternehmen insofern verwoben, als die 
Gesellschaft bzw ihre Gesellschafter den Zweck verfolgen können, ein Unter-
nehmen aufzubauen und zu betreiben. Die Gesellschaft ist daher als die recht-
liche Hülle für das Unternehmen anzusehen. Sie betreibt das Unternehmen 
und ist Rechtsträgerin des Unternehmens. Ist der Aufbau des Unternehmens 
erfolgreich, steigt auch der Wert der Gesellschaft.

Beachte:
Wer ein Unternehmen betreibt, ist Unternehmer iSd UGB (§ 1 Abs 1 UGB; 
Unternehmer kraft Betreibens). Daneben kennt das UGB noch den Unter-
nehmer kraft Rechtsform (§ 2 UGB) und den Unternehmer kraft (unrich-
tiger) Eintragung (§ 3 UGB). Ist einer der drei Unternehmertatbestände 
erfüllt, ist das UGB grundsätzlich – sofern keine Ausnahme vorliegt (siehe 
etwa § 4 Abs 2 und 3 UGB) – anwendbar. Es ist jedoch aufgrund geringfügi-
ger Unterschiede die Anwendbarkeit des UGB für jeden einzelnen Abschnitt 
gesondert zu überprüfen (vgl Seite 123).

7. Abgrenzung zum Konzern

In der österreichischen Rechtsordnung gibt es – anders als in Deutschland – 
kein umfassendes, gesetzlich normiertes Konzernrecht. Es finden sich nur 
vereinzelt Regelungen, die sich mit Konzernen befassen (etwa § 15 AktG, 
§ 115 GmbHG, § 110 Abs 6 ArbVG). Darüber hinaus existieren Regelungen zu 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht (§§ 244 ff UGB).

Der Konzern ist keine Gesellschaft, sondern zeigt bloß ein bestimmtes 
„Verbundenheitsverhältnis“ zwischen Unternehmen, die zu einer wirtschaftli-
chen Einheit zusammengefasst sind. Für den Konzern entscheidend ist, dass die 
zusammengefassten Unternehmen trotz des Zusammenschlusses ihre rechtli-
che Selbstständigkeit bewahren und demnach für sich Rechte erwerben und 
Pflichten übernehmen können. Der Konzern selbst besitzt keine Rechtsfähig-
keit (RS0049295, zuletzt 11 Os 53/15a). Die einzelnen Konzernunternehmen 
stehen bloß unter einheitlicher Leitung. Der Konzern selbst verfolgt lediglich 
wirtschaftliche, technische oder finanzielle Ziele, etwa den Zusammenschluss 
der Konzernunternehmen zu Gewinngemeinschaften (6 Ob 579/83; VwGH 
2008/15/0049).



Das Casebook Allgemeines Unternehmens- und Gesellschaftsrecht enthält in seiner 5. Aufl age 
eine Reihe von (auch neuen) Prüfungsfragen und Kurzfällen samt Lösungen sowohl für 
Studierende zur Vorbereitung auf die Fachprüfung aus Unternehmensrecht als auch für 
Berufsanwärter zur Vorbereitung auf ihre Fachprüfungen. Die ausgewählten Kurzfälle und 
Prüfungsfragen behandeln das sehr umfangreiche Fachgebiet allgemeines Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht mit prüfungsrelevanter Schwerpunktsetzung. 
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